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Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) vom 23. Juni 2006, 
Art. 27 Abs. 2 KAG 

 
Swiss Life Funds (CH) Bond Swiss Francs 

 
Vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts 

der Art "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen" 
 
 
 
 

Swiss Life Asset Management AG, Zürich, als Fondsleitung, und UBS Switzerland AG, Zürich, als 
Depotbank, beabsichtigen gemäss Art. 27 des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen vom 
23. Juni 2006 (KAG) die nachfolgend erwähnten Änderungen im Fondsvertrag des oben aufgeführten 
Anlagefonds vorzunehmen. Die vorgesehenen Änderungen betreffen insbesondere die Einführung der 
Möglichkeit für die Fondsleitung unter bestimmten Umständen die Rücknahmen zu beschränken 
(Gating) sowie die Angleichung des Wortlautes an das Kollektivanlagengesetz (KAG) und an die 
Kollektivanlagenverordnung (KKV) in der Fassung vom 1. März 2024. Daneben werden im gesamten 
Fondsvertrag Anpassungen formeller Art vorgenommen. Die Anleger des oben erwähnten Anlagefonds 
werden hiermit über die nachfolgenden Änderungen des Fondsvertrages informiert: 
 
§ 1 Bezeichnung; Firma und Sitz von Fondsleitung und Depotbank 
Sacheinlagen und Sachauslagen sind bereits gemäss den bestehenden Bestimmungen des 
Fondsvertrages zulässig. Es fehlte aber die Angabe in § 1 betreffend die Befreiung von der Pflicht zur 
Ein- und Auszahlung in bar durch die FINMA. Daher wird eine neue Ziffer in § 1 eingefügt. § 1 Ziff. 4 
lautet wie folgt: 
 
"4. In Anwendung von Art. 78 Abs. 4 KAG hat die FINMA auf Gesuch der Fondsleitung und der 

Depotbank diesen Anlagefonds von der Pflicht zur Ein- und Auszahlung in bar befreit." 
 
§ 8 Anlagepolitik 
In § 8 Ziff. 3 wird die Bestimmung dem Wortlaut des Art. 78a KAG angeglichen. § 8 Ziff. 3 lautet neu 
wie folgt: 
 
"3. Die Fondsleitung stellt eine den Anlagen, der Anlagepolitik, der Risikoverteilung, dem 

Anlegerkreis und der Rücknahmefrequenz angemessene Liquidität sicher. Die Einzelheiten 
werden im Prospekt offengelegt." 

 
§ 16 Berechnung des Nettoinventarwertes 
Die Bestimmung in § 16 Ziff. 7 zu den Nebenkosten wird erweitert. Weiter wird die Bestimmung ebenfalls 
in § 16 Ziff. 7 zu den Umständen, bei welchen die Fondsleitung die tatsächliche Höhe der Nebenkosten 
berücksichtigen kann, angepasst. Die Bestimmung in § 16 Ziff. 7 lautet neu wie folgt: 
 
"7. Falls an einem Bewertungstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen des 

Anlagefonds zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss führt, wird der Nettoinventarwert des 
Anlagefonds erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing). Die maximale Anpassung beläuft 
sich auf 2% des Nettoinventarwertes. Berücksichtigt werden die Nebenkosten einschliesslich 
Absicherungsgeschäften (Geld/Briefspannen, marktübliche Courtagen, Kommissionen, 
Abrechnungs- und Abwicklungskosten, Bankspesen, Steuern und Abgaben usw.) sowie die 
Kosten für die Überprüfung und Aufrechterhaltung von Qualitätsstandards bei physischen 
Anlagen, die aus der Anlage des einbezahlten Betrags bzw. aus dem Verkauf eines dem 
gekündigten Anteil entsprechenden Teils der Anlagen erwachsen. Die Anpassung führt zu einer 
Erhöhung des Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegung zu einem Anstieg der Anzahl 
Anteile des Anlagefonds führt. Die Anpassung resultiert in einer Verminderung des 
Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegung einen Rückgang der Anzahl der Anteile des 
Anlagefonds bewirkt. Die Berücksichtigung dieser Nebenkosten entfällt, falls die Fondsleitung 
einer Ein- oder Auszahlung in Anlagen statt in bar gemäss § 17 gestattet sowie beim Wechsel 
zwischen Anteilsklassen innerhalb des Anlagefonds. Der unter Anwendung des Swinging Single 
Pricing ermittelte Nettoinventarwert ist somit ein gemäss Satz 1 dieser Ziffer modifizierter 
Nettoinventarwert. 
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Die Fondsleitung kann, anstelle der oben erwähnten durchschnittlichen Nebenkosten bei der 
Anpassung auch die tatsächliche Höhe der Nebenkosten berücksichtigen, sofern dies unter 
Berücksichtigung der relevanten Umstände (z.B. Höhe des Betrags, allgemeine Marktsituation 
usw.) im Ermessen der Fondsleitung angemessen erscheint. Die Anpassung kann in einem 
solchen Fall höher oder tiefer als die durchschnittlichen Nebenkosten ausfallen. 

 
In den in § 17 Ziff. 4 genannten sowie in sonstigen ausserordentlichen Fällen kann, sofern dies 
nach Ansicht der Fondsleitung im Interesse der Gesamtheit der Anleger geboten ist, zudem der 
Höchstwert von 2% des Nettoinventarwertes überschritten werden. Die Fondsleitung teilt den 
Entscheid über die Überschreitung unverzüglich der Prüfgesellschaft, der Aufsichtsbehörde 
sowie in angemessener Weise den bestehenden und neuen Anlegern mit." 

 
§ 17 Ausgabe und Rücknahme von Anteilen 
In § 17 Ziff. 2 wird die Bestimmung zu den Nebenkosten für den An- und Verkauf der Anlagen erweitert. 
Die Bestimmung in § 17 Ziff. 2 lautet neu wie folgt: 
 
"2. Der Ausgabe- und Rücknahmepreis der Anteile basiert auf dem am Bewertungstag gestützt auf 

die Schlusskurse des Vortages gemäss § 16 berechneten Nettoinventarwert je Anteil. Bei der 
Ausgabe und Rücknahme von Anteilen kann zum Nettoinventarwert eine Ausgabekommission 
gemäss § 18 zugeschlagen resp. eine Rücknahmekommission gemäss § 18 vom 
Nettoinventarwert abgezogen werden. 

 
Die Nebenkosten für den An- und Verkauf der Anlagen einschliesslich Absicherungsgeschäften 
(Geld-/Briefspannen, marktübliche Courtagen, Kommissionen, Abrechnungs- und 
Abwicklungskosten, Bankspesen, Steuern und Abgaben usw.) sowie die Kosten für die 
Überprüfung der Aufrechterhaltung von Qualitätsstandards bei physischen Anlagen, die dem 
Anlagefonds aus der Anlage des einbezahlten Betrages bzw. aus dem Verkauf eines dem 
gekündigten Anteil entsprechenden Teils der Anlage erwachsen, werden gemäss der Swinging 
Single Pricing-Methode (vgl. § 16 Ziff. 7) belastet. Die Berücksichtigung dieser Nebenkosten 
entfällt, falls die Fondsleitung einer Ein- oder Auszahlung in Anlagen statt in bar gemäss § 17 Ziff. 
7 gestattet sowie beim Wechsel zwischen Anteilsklassen innerhalb eines Anlagefonds." 

 
Weiter wird in § 17 die Möglichkeit der Fondsleitung eingeführt, unter bestimmten Umständen die 
Rücknahmen zu beschränken (Gating). § 17 Ziff. 8 lautet wie folgt: 
 
"8. Die Fondsleitung behält sich das Recht vor, unter den in Ziff. 4 genannten und vergleichbaren 

ausserordentlichen Umständen und im Interesse der im Anlagefonds verbleibenden Anleger, die 
Herabsetzung aller Rücknahmeanträge (Gating) an Tagen vor, an welchen die Gesamtsumme 
der Rücknahmen netto CHF 40 Mio. übersteigt. Unter diesen Umständen kann die Fondsleitung 
entscheiden, alle Rücknahmeanträge proportional und im gleichen Verhältnis zu kürzen. Der 
verbleibende Teil der Rücknahmeanträge ist als für den nächsten Bewertungstag eingegangen 
zu betrachten und wird zu den an diesem Tag geltenden Bedingungen abgewickelt. Die 
Fondsleitung sorgt dafür, dass keine bevorzugte Behandlung aufgeschobener 
Rücknahmeanträge stattfindet. 

 
Die Fondsleitung teilt den Entscheid über die Anwendung sowie die Aufhebung des Gatings 
unverzüglich der Prüfgesellschaft, der Aufsichtsbehörde sowie in angemessener Weise den 
Anlegern mit." 

 
§ 19 Vergütungen und Nebenkosten zulasten des Fondsvermögens 
Die Bestimmungen in § 19 Ziff. 4 zu den Vergütungen und Nebenkosten zulasten des Fondsvermögens 
werden dem Wortlaut des Art. 37 Abs. 2 KKV angeglichen. Die Bestimmungen in § 19 Ziff. 4 lauten neu 
wie folgt: 
 
"4. Fondsleitung und Depotbank haben ausserdem Anspruch auf Ersatz der folgenden Auslagen, die 

ihnen in Ausführung des Fondsvertrages entstanden sind: 
 

a) Kosten im Zusammenhang mit dem An- und Verkauf von Anlagen einschliesslich 
Absicherungsgeschäften (marktübliche Courtagen, Kommissionen, Abrechnungs- und 
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Abwicklungskosten, Bankspesen, Steuern und Abgaben) sowie Kosten für die Überprüfung 
und Aufrechterhaltung von Qualitätsstandards bei physischen Anlagen; 

 
b) Abgaben der Aufsichtsbehörde für die Gründung, Änderung, Liquidation, Fusion oder 

Vereinigung des Anlagefonds; 
 

c) Jahresgebühr der Aufsichtsbehörde; 
 

d) Honorare der Prüfgesellschaft für die Prüfung sowie für Bescheinigungen im Rahmen der 
Gründung, Änderungen, Liquidation, Fusion oder Vereinigungen des Anlagefonds; 

 
e) Honorare für Rechts- und Steuerberater im Zusammenhang mit der Gründung, 

Änderungen, Liquidation, Fusion oder Vereinigung des Anlagefonds sowie der allgemeinen 
Wahrnehmung der Interessen des Anlagefonds und seiner Anleger; 

 
f) Kosten für die Publikation des Nettoinventarwertes des Anlagefonds sowie sämtliche 

Kosten für Mitteilungen an die Anleger einschliesslich der Übersetzungskosten, die nicht 
einem Fehlverhalten der Fondsleitung zuzuschreiben sind; 

 
g) Kosten für den Druck und die Übersetzung juristischer Dokumente sowie Jahres- und 

Halbjahresberichte des Anlagefonds; 
 

h) Kosten für eine allfällige Eintragung des Anlagefonds bei einer ausländischen 
Aufsichtsbehörde, namentlich von der ausländischen Aufsichtsbehörde erhobene 
Kommissionen, Übersetzungskosten sowie die Entschädigung des Vertreters oder der 
Zahlstelle im Ausland; 

 
i) Kosten im Zusammenhang mit der Ausübung von Stimmrechten oder Gläubigerrechten 

durch den Anlagefonds, einschliesslich der Honorarkosten für externe Berater; 
 

j) Kosten und Honorare im Zusammenhang mit im Namen des Anlagefonds eingetragenem 
geistigen Eigentum oder mit Nutzungsrechten des Anlagefonds; 

 
k) alle Kosten, die durch die Ergreifung ausserordentlicher Schritte zur Wahrung der 

Anlegerinteressen durch die Fondsleitung, den Vermögensverwalter kollektiver 
Kapitalanlagen oder die Depotbank verursacht werden; 

 
l) Kosten für die Registrierung oder Verlängerung des Identifikators eines Rechtsträgers 

(Legal Entity Identifier) bei in- und ausländischen Registrierungsstellen; 
 

m) Kosten und Gebühren im Zusammenhang mit der Kotierung des Anlagefonds; 
 

n) Kosten und Gebühren für den Einkauf und die Nutzung von Daten und Datenlizenzen, 
soweit sie dem Anlagefonds zugerechnet werden können und keine Recherchekosten 
darstellen; 

 
o) Kosten und Gebühren für die Nutzung und Überprüfung unabhängiger Label." 

 
Weiter wird die Bestimmung in § 19 Ziff. 7 zu der Verwaltungskommission der Zielfonds aufgehoben, 
da kein wesentlicher Teil des Fondsvermögens in Zielfonds angelegt wird. 
 
§ 24 Vereinigung 
In § 24 Ziff. 2 Bst. c wird die Bestimmung zu den Nebenkosten für den An- und Verkauf von Anlagen 
angepasst und erweitert. Die Bestimmung in § 24 Ziff. 2 Bst. c lautet neu: 
 
"2. Anlagefonds können nur vereinigt werden, sofern: 
 

a) [keine Änderungen] 
 

b) [keine Änderungen] 
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c) die entsprechenden Fondsverträge bezüglich folgender Bestimmungen grundsätzlich 

übereinstimmen: 
 

- die Anlagepolitik, die Anlagetechniken, die Risikoverteilung sowie die mit der Anlage 
verbundenen Risiken; 

 
- die Verwendung des Nettoertrags und der Kapitalgewinne aus der Veräusserung 

von Sachen und Rechten; 
 

- die Art, die Höhe und die Berechnung aller Vergütungen, die Ausgabe- und 
Rücknahmekommissionen sowie die Nebenkosten für den An- und Verkauf von 
Anlagen einschliesslich Absicherungsgeschäften (Geld-/Briefspannen, marktübliche 
Courtagen, Kommissionen, Abrechnungs- und Abwicklungskosten, Steuern und 
Abgaben usw.) sowie Kosten für die Überprüfung und Aufrechterhaltung von 
Qualitätsstandards bei physischen Anlagen, die dem Fondsvermögen oder den 
Anlegern belastet werden dürfen; 

 
- die Rücknahmebedingungen; 

 
- die Laufzeit des Vertrages und die Voraussetzungen der Auflösung; 

 
d) [keine Änderungen] 

 
e) [keine Änderungen]" 

 
Vorbehalten bleiben die Bestimmungen gemäss § 19 Ziff. 3 Bst. b, d und e. 

 
Daneben werden im gesamten Fondsvertrag des oben aufgeführten Anlagefonds Anpassungen des 
Wortlauts vorgenommen, welche keine inhaltlichen Auswirkungen haben. 
 

*** 
 
In Übereinstimmung mit Art. 41 Abs. 1 und Abs. 2bis i.V.m. Art. 35a Abs. 1 und 2 der Verordnung über 
die kollektiven Kapitalanlagen (KKV) werden die Anleger darüber informiert, dass sich die Prüfung und 
die Feststellung der Gesetzeskonformität der Änderungen des Fondsvertrages durch die 
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA auf die Bestimmungen gemäss Art. 35a Abs. 1 lit. a–g KKV 
erstreckt. Damit unterliegen die aufgeführten Änderungen der Prüfung und der Feststellung der 
Gesetzeskonformität durch die FINMA, ausser § 16, § 17, § 19 und § 24. 
 
Dieser Publikationstext wird am 10. Januar 2025 auf der elektronischen Plattform der Swiss Fund Data 
AG (www.swissfunddata.ch) veröffentlicht. 
 
Anleger, die gegen die vorgesehenen Änderungen des Fondsvertrages Einwendung erheben wollen, 
müssen dies innert 30 Tagen seit der Publikation gegenüber der Aufsichtsbehörde (Eidgenössische 
Finanzmarktaufsicht FINMA, Laupenstrasse 27, 3003 Bern) geltend machen (Art. 27 Abs. 3 KAG). Den 
bestehenden Anlegern steht zudem das Recht zu, die Auszahlung ihrer Anteile zu verlangen. 
 
Die Vertragsänderungen im Wortlaut, der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, die 
Basisinformationsblätter (PRIIPs KID) sowie der Jahres- und Halbjahresbericht können bei der 
Fondsleitung, der Depotbank und bei allen Vertreibern kostenlos bezogen werden. 
 
Zürich, 10. Januar 2025 
 
Die Fondsleitung 
Swiss Life Asset Management AG, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zürich 
 
Die Depotbank 
UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich 
 


